
 

Hinweise zum Schlüsselverlust 

 

Benötigen Beschäftigte für Schlüssel der Hochschule Esslingen eine Schlüsselversicherung? 

 

Rechtliche Grundsätze 

Werden nach einem Schlüsselverlust aus Sicherheitsgründen sämtliche Schlösser der Hochschule 

ausgewechselt, dann trägt zunächst die Hochschule die entstehenden Kosten. 

 
Die Hochschule kann jedoch Beschäftigte in Regress nehmen, sofern sie vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gehandelt hätten. 

Das heißt, Beschäftigte haften für den Verlust von Schlüsseln, wenn ihnen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. 

 
Wozu eine Versicherung? 

Die Schlüsselversicherung ist eine „Regressversicherung“. Sie soll die Beschäftigten davor schützen, 

dass sie wegen grob fahrlässigem Verhalten in Anspruch genommen werden. 

Bei vorsätzlichen Verhalten tritt die Versicherung nicht ein. Bei fahrlässigem aber nicht grob 

fahrlässigem Verhalten muss das Land den Schaden übernehmen. 

 

Eine Schlüsselversicherung kann im Zusammenhang mit einer Privaten Haftpflichtversicherung oder 

einer Diensthaftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Versichert wird zum Beispiel das 

Abhandenkommen von Schlüsseln, das Auswechseln der Schließanlage bzw. von Schließzylindern.  

 
Sollte man eine Schlüsselversicherung abschließen? 

Um diese Frage zu beantworten, muss bestimmt werden, wann der Verlust eines Hochschulschlüssels 

„grob fahrlässig“ ist. 

 
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die erforderliche Sorgfalt im besonderen Maße nicht beachtet 

wurde. Eine grobe Sorgfaltspflichtverletzung wird angenommen, wenn die Anforderungen an die 

Sorgfalt jedem anderen in der Situation des Betroffenen ohne weiteres aufgefallen wären. 

 
Ist der Schlüssel unter nicht mehr aufklärbaren Umständen abhanden gekommen, kann nicht von 

grober Fahrlässigkeit ausgegangen werden. 

Ein Fall grober Fahrlässigkeit beim Schlüsselverlust liegt zum Beispiel vor, wenn der/die Beschäftigte 

den Schlüssel längere Zeit unbeaufsichtigt an der Bürotür stecken lässt oder ein Professor/-in den 

Schlüsselbund unbeaufsichtigt auf dem Tisch im Vorlesungsraum liegen lässt. 

 
Fazit 

Der Verlust eines Schlüsselbundes löst nicht automatisch die Haftung des/der Beschäftigten aus. Die 

Schlüsselversicherung wird nur für den Fall des grob fahrlässigen Handels benötigt. 

Ob für dieses Risiko eine Versicherung benötigt wird, muss jede/-r Beschäftigte für sich selbst 

entscheiden. 
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